21. Wahlperiode

HESSISCHER LANDTAG

Gesetzentwurf

Landesregierung
Gesetz zu dem NOOTS-Staatsvertrag

Die Landesregierung legt mit Schreiben vom 29. Oktober 2025 den nachstehenden, durch
Kabinettsbeschluss vom 7. Oktober 2025 gebilligten und festgestellten Gesetzentwurf dem Land-
tag zur Beschlussfassung vor. Der Gesetzentwurf wird vor dem Landtag von der Ministerin fiir
Digitalisierung und Innovation vertreten.

A. Problem

Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander und der Bundeskanzler haben
vom 18. Dezember 2024 bis 24. Mérz 2025 den Vertrag iiber die Errichtung, den Betrieb
und die Weiterentwicklung des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) - Ver-
trag zur Ausfiihrung von Art. 91c Abs. 1, Abs. 2 GG - NOOTS-Staatsvertrag unter-
zeichnet.

Mit dem NOOTS-Staatsvertrag werden die rechtlichen Voraussetzungen fiir die Errich-
tung, den Betrieb und die Weiterentwicklung des Nationalen Once-Only-Technical-System
(NOOTS) geschaffen. Dieses System soll gemdf der Konzeption des IT-Planungsrates die
Grundlage fiir die Umsetzung des verwaltungsebenen- und verwaltungsbereichsiiber-
greifenden Once-Only-Prinzips bilden. An dieses System sollen sich die fiir eine Vielzahl
der Biirgerinnen, Biirger und Unternehmen relevanten Register und Online-Dienste an-
schlieBen, um eine papierlose und aufwandsarme Durchfithrung von Verwaltungsverfahren
zu ermoglichen.

Der Staatsvertrag bedarf der Zustimmung der Parlamente der Vertragsparteien. Die
Ratifikationsurkunden des Bundes und von mind. elf Landern, die zwei Drittel des Kénig-
steiner Schliissels abbilden, sind bis spétestens zum 30. Juni 2026 an das der Minister-
prasidentenkonferenz vorsitzende Land zu iibersenden. Sollte dieses Quorum nicht recht-
zeitig erreicht werden, wird der Staatsvertrag nach seinem § 10, Art. 2 gegenstandslos.

B. Losung

Mit dem Gesetzentwurf soll die Zustimmung des Landtags zu dem NOOTS-Staatsvertrag
eingeholt werden.

C. Befristung

Eine Befristung des Zustimmungsgesetzes kommt nicht in Betracht. Der Staatsvertrag ent-
hilt selbst keine Befristung und kann daher nur in Kraft treten, wenn alle Vertragspartner
unbedingt und unbefristet zustimmen.

D. Alternativen

Sollte das Land Hessen dem Vertrag nicht beitreten, entfallen fiir das Land die Verpflich-
tungen zur Finanzierung fiir den Aufbau und den Betrieb des NOOTS und fiir das Land
und die kommunale Ebene die Verpflichtungen zum Anschluss und zur Nutzung des
NOOTS. Dies wire gleichbedeutend mit einer Abkehr von der Zielstellung eines bundes-
weiten Once-Only-Prinzips. Der Aufbau eines eigenen, vergleichbaren Systems wire
grundsitzlich denkbar, konnte seine Wirkung jedoch nur innerhalb der Grenzen Hessens
entfalten und wire fiir den ldnderiibergreifenden Datenaustausch, z. B. bei einem Umzug
oder der Eroffnung einer Zweigniederlassung in einem anderen Land, nicht nutzbar.
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Ein zeitlich verzogerter Beitritt zum Vertrag wire grundsitzlich denkbar. Hieraus ergiben
sich jedoch keine finanziellen Vorteile. Gemafl § 11 des Vertrags sind die Kosten an der
Errichtung des NOOTS riickwirkend ab Beitritt zu tragen bzw. werden sie dies ohnehin
mittelbar durch die Finanzierung iiber den Wirtschaftsplan der FITKO. Entscheiden sich
mehrere Lander fiir einen verzogerten Beitritt, besteht zudem die Gefahr einer Verfehlung
des Quorums geméaB § 10 des Vertrags und damit dessen Gegenstandslosigkeit.

Finanzielle Auswirkungen

1.

Auswirkungen auf die Finanz-, Vermdgens- und Erfolgsrechnung
Keine.

Auswirkungen auf die mittelfristige Finanz- und Entwicklungsplanung

Es entstehen keine unmittelbaren Auswirkungen fiir das Land Hessen. Die Finanzie-
rung des Systems erfolgt gemaB § 8 Abs. 1 Satz 2 des Vertrags in den Jahren 2025 und
2026 ausschlieflich tiber den Wirtschaftsplan der FITKO, dessen Volumen in
diesen Jahren unabhéngig von diesem Vertrag um 5 Prozent p. a. steigen soll. Ab 2027
soll die Finanzierung gemiB § 8 Abs. 1 Satz 3 des Vertrags zu 53,4 Prozent durch den
Wirtschaftsplan der FITKO und zu 46,6 Prozent durch einen festen Finanzierungsanteil
des Bundes erfolgen.

Auswirkungen fiir hessische Gemeinden und Gemeindeverbidnde

Es ergeben sich keine unmittelbaren Auswirkungen fiir die hessischen Gemeinden und
Gemeindeverbinde. Gleichwohl sollen sich perspektivisch die fiir die Antragsstellung
in besonderem MaBe relevanten kommunalen Register an das NOOTS anschliefen.
GemiB § 9 Abs. 2 des Staatsvertrags trifft der IT-Planungsrat die Entscheidung zum
Zeitpunkt des Anschlusses im Einvernehmen mit der zustindigen Fachministerkonfe-
renz, sodass sich bei den Auswirkungen eine Steuerungsmoglichkeit durch die aufsicht-
fithrenden Ministerien ergeben soll.

Unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf die Chancengleichheit von Frauen
und Minnern

Keine.

Besondere Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen

Der Gesetzentwurf wurde am Mafstab der UN-Behindertenrechtskonvention iiberpriift.
Es bestand kein Anderungsbedarf.
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Der Landtag wolle das folgende Gesetz beschlieBen:

Gesetz zu dem NOOTS-Staatsvertrag

Vom

§1
Dem vom 18. Dezember 2024 bis zum 24. Mirz 2025 unterzeichneten Vertrag iiber die Errich-
tung, den Betrieb und die Weiterentwicklung des Nationalen Once-Only-Technical-System
(NOQOTS) - Vertrag zur Ausfithrung von Artikel 91c Abs. 1, Abs. 2 GG - NOOTS-Staatsvertrag
wird zugestimmt. Der Staatsvertrag wird nachstehend mit Gesetzeskraft veroffentlicht.

§2
(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.
(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem § 10 Abs. 1 Satz 2 in Kraft tritt, ist im Gesetz-
und Verordnungsblatt fiir das Land Hessen bekannt zu geben. Sollte der Staatsvertrag nach seinem
§ 10 Abs. 2 gegenstandslos werden, ist dies im Gesetz- und Verordnungsblatt fiir das Land Hessen
bekannt zu geben.
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Begriindung:

A. Allgemeines

1.

Zielsetzung des NOOTS-Staatsvertrags

Mit dem NOOTS-Staatsvertrag soll die gesetzliche Grundlage fiir die ebeneniibergreifende
Zusammenarbeit zwischen Bund und Léndern fiir die Errichtung, den Betrieb und die
Weiterentwicklung eines gemeinsamen Systems zur Umsetzung des Once-Only-Prinzips
geschaffen werden. Das sog. Nationale Once-Only Technical System (NOOTS) soll hierbei
als zentrales System aufgebaut und etabliert werden, an das sich in mehreren Phasen alle
fiir die digitale Abwicklung von Verwaltungsverfahren nach dem Onlinezugangsgesetz
relevanten nachweisanfordernden und nachweisliefernden Stellen anschliefen sollen. Im
Ergebnis sollen Biirgerinnen, Biirger und Unternehmen mittelfristig von der analogen Bei-
bringung von fiir die Abwicklung von Verwaltungsverfahren erforderlichen Nachweisen
entlastet werden. Die Nachweise sollen stattdessen nach der Ertiichtigung der Antragsver-
fahren und Register digital und annihernd in Echtzeit von den Antragsverfahren iiber das
NOOTS aus den Registern der Verwaltung abgerufen werden konnen.

Wesentliche Inhalte des NOOTS-Staatsvertrags:

Der NOOTS-Staatsvertrag regelt die Anschluss- und Nutzungsverpflichtung an das, die
Betriebsverantwortung fiir das sowie die Governance und die Finanzierung des NOOTS.
Der IT-Planungsrat wird als Auftraggeber des NOOTS benannt und ihm hiermit die Ent-
scheidungskompetenz fiir grundsitzliche Fragen des Betriebs und der Weiterentwicklung
iibertragen. Der IT-Planungsrat wird hierbei die Fachministerkonferenzen nach MaBgabe
des Vertrags tliber die Errichtung des IT-Planungsrats und iiber die Grundlagen der Zu-
sammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund
und Lindern - Vertrag zur Ausfiihrung von Artikel 91c GG (Anlage des Gesetzes zum
Vertrag tiber die Errichtung des IT-Planungsrats und iiber die Grundlagen der Zusammen-
arbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und
Lindern - Vertrag zur Ausfiihrung von Artikel 91c GG) (IT-Staatsvertrag) beteiligen. Er
bestimmt dariiber hinaus sechs Linder, die gemeinsam mit dem Bund in einem sog.
Steuerungskreis alle nicht grundsétzlichen Entscheidungen beziiglich des Betriebs und der
Weiterentwicklung des NOOTS treffen werden. Der IT-Planungsrat benennt zudem unter-
halb der Steuerungsgruppe eine Gesamtleitung, die fiir die operative Umsetzung der Ent-
scheidungen der Steuerungsgruppe verantwortlich ist. Zu dessen Unterstiitzung richtet der
IT-Planungsrat bei der FITKO eine Geschéftsstelle ein. Ebenfalls bei der FITKO richtet
er eine fachlich koordinierende Stelle ein, die die Zusammenarbeit mit den Fachminister-
konferenzen bzw. deren Gremien sicherstellt. Dem Bundesverwaltungsamt wird die Rolle
der betriebsverantwortlichen Stelle fiir das NOOTS iibertragen, es trigt damit die operative
Verantwortung fiir die Errichtung, den Betrieb und die Weiterentwicklung des Systems.
Die fachlich koordinierende Stelle sowie die betriebsverantwortliche Stelle berichten an
die Gesamtleitung.

Die betriebsverantwortliche Stelle teilt dem IT-Planungsrat den Zeitpunkt mit, ab dem eine
Inbetriebnahme des NOOTS moglich ist. Der IT-Planungsrat legt daraufhin im Einver-.
nehmen mit der jeweils zustindigen Fachministerkonferenz fest, wann die nachweisan-
fordernden und -liefernden Stellen an das NOOTS angeschlossen werden. Die Vertrags-
parteien verpflichten sich zu einer grundsitzlichen Anschluss- und Nutzungspflicht.

Die Kosten fiir das NOOTS werden in den Jahren 2025 und 2026 {iber den Wirtschaftsplan
der FITKO gemiB den Regelungen des IT-Staatsvertrags finanziert. Ab 2027 werden
53,4 Prozent der Kosten iiber den Wirtschaftsplan der FITKO finanziert und durch einen
festen Finanzierungsanteil des Bundes von 46,6 Prozent erginzt, sodass der Bund dann
insgesamt 60 Prozent der Kosten tragt.

Finanzielle Auswirkungen:
a) Fiir das Land Hessen

Fiir das Land Hessen fallen fiir die Errichtung des NOOTS im Jahr 2026 mittelbare
Kosten an, die iiber den Beitrag zum Wirtschaftsplan der FITKO abgedeckt sind.
Dort sind fiir das Jahr 2026 etwa 40 Mio. Euro fiir die gemeinsame Umsetzung der
Registermodernisierung inkl. Umsetzung des NOOTS vorgesehen. Der rechneri-
sche Anteil Hessens hieran betrégt ca. 2,25 Mio. Euro.

Ab dem Jahr 2027 soll das NOOTS produktiv zur Verfiigung stehen. Hierdurch
entfallen Entwicklungskosten zugunsten von jihrlichen Betriebs- und Weiterent-
wicklungskosten mit unbestimmtem Ende. Durch den ab diesem Jahr greifenden
festen Finanzierungsanteil des Bundes sinkt der relative Anteil der Lander, der rech-
nerische Anteil Hessens betrdgt im Jahr 2027 ca. 1,2 Mio. Euro. Die Finanzierung
des Landeranteils erfolgt ebenfalls iiber den Wirtschaftsplan der FITKO. Gemaif
Planwerten des Wirtschaftsplans der FITKO fiir die Jahre 2027-2029 sollen sie im
Jahr 2027 ca. 39,2 Mio. Euro betragen und ab dann jihrlich um 5 Prozent steigen.
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b)

)

d)

Da der Aufwuchs des Wirtschaftsplans der FITKO zumindest bis zum Jahr 2028
auf eine Steigerung von jeweils max. fiinf Prozent pro Jahr gedeckelt ist, sind fiir
den Haushalt des Landes Hessen maximal Mehrbedarfe in dieser Hohe zu erwarten.

Fiir die hessische Landesverwaltung ergeben sich dariiber hinaus mittelbare Be- und
Entlastungen. Die nachweisanfordernden und -liefernden Stellen aller Verwaltungs-
ebenen werden zum Anschluss an das und zur Nutzung des NOOTS verpflichtet.
Ein Teil der betroffenen Verwaltungsvorginge wird auf Landesebene abgewickelt.
Die hierbei genutzten IT-Verfahren miissen fiir die Kommunikation mit dem
NOOTS weiterentwickelt und die entsprechenden Schnittstellen im Regelbetrieb ge-
pflegt werden. Die fiir diese Vorhaben anfallenden Kosten konnen abhingig
vom Hersteller des IT-Verfahrens und dessen Verbreitung in den iibrigen Léndern
variieren und sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht seriés bestimmbar. Zur Beziffe-
rung des Personalbedarfs zur Koordinierung der Umsetzungsaufgaben in den
Ministerien wird das vom Projekt ,,Gesamtsteuerung Registermodernisierung® im
Jahr 2022 herausgegebene Aufwandschitzmodell herangezogen, das hierfiir ein
VZA je Register ausweist.

Der Normenkontrollrat hat in seinem Bericht zur Registermodernisierung von 2017
eine Liste von 35 besonders relevanten Verwaltungsleistungen fiir Biirgerinnen und
Biirger und 30 besonders relevanten Verwaltungsleistungen fiir Unternehmen iden-
tifiziert und bei deren Abwicklung ein verwaltungsseitiges Einsparpotenzial von
60 Prozent der Arbeitszeit errechnet, wodurch die Verwaltung bundesweit um ca.
64 Mio. Arbeitsstunden entlastet werden wiirde. Gemaf Normenkontrollrat werden
sieben dieser 65 relevanten Leistungen (ca. 11 Prozent) auf Landesebene abge-
wickelt. Wird zusétzlich der Konigsteiner Schliissel als Verrechnungsgroffie (HE
2019: 7,437 Prozent) herangezogen, wird ndherungsweise ein Entlastungspotenzial
von 0,5 Mio. Arbeitsstunden p. a. in der hessischen Landesverwaltung erreicht.

Fiir hessische Gemeinden und Gemeindeverbiande

Fiir die hessischen Gemeinden und Gemeindeverbdnde ergeben sich mittelbare
Be- und Entlastungen. Die nachweisanfordernden und -liefernden Stellen aller Ver-
waltungsebenen werden zum Anschluss an das und zur Nutzung des NOOTS ver-
pflichtet. Eine Vielzahl der betroffenen Verwaltungsvorgange wird auf kommunaler
Ebene abgewickelt. Die hierbei genutzten IT-Verfahren miissen fiir die Kommuni-
kation mit dem NOOTS weiterentwickelt und die entsprechenden Schnittstellen im
Regelbetrieb gepflegt werden. Die fiir diese Vorhaben anfallenden Kosten kénnen
abhingig vom Hersteller des IT-Verfahrens und dessen Verbreitung in Hessen und
den tibrigen Léndern variieren und sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht serids be-
stimmbar. Der Normenkontrollrat hat in seinem Bericht zur Registermodernisie-
rung von 2017 eine Liste von 35 besonders relevanten Verwaltungsleistungen fiir
Biirgerinnen und Biirger und 30 besonders relevanten Verwaltungsleistungen fiir
Unternehmen identifiziert und bei deren Abwicklung ein verwaltungsseitiges Ein-
sparpotenzial von 60 Prozent der Arbeitszeit errechnet, wodurch die Verwaltung
bundesweit um ca. 64 Mio. Arbeitsstunden entlastet werden wiirde. GeméaB
Normenkontrollrat werden 46 dieser 65 relevanten Leistungen (ca. 71 Prozent) auf
kommunaler Ebene abgewickelt, wobei nicht zwischen Gemeinden, Kreisen und
Kammern unterschieden wird. Auf Hessen entfallen ca. vier Prozent der bundes-
weiten Kommunen (422 von 10.751). Unter Verwendung dieses Wertes als Nahe-
rungsgroBe kann ein Entlastungspotenzial von 1,8 Mio. Arbeitsstunden p. a. in den
hessischen Gemeinden, Gemeindeverbanden und Kammern erreicht werden.

Fir die Wirtschaft

Fiir die hessische Wirtschaft ergeben sich mittelbare Entlastungen. Der Normen-
kontrollrat hat in seinem Bericht zur Registermodernisierung von 2017 durch die
Umsetzung des Once-Only-Prinzips ein Entlastungspotenzial von 54 Prozent bei
den unternehmensinternen Verwaltungsaufwianden errechnet. Bundesweit ergibt
sich hieraus auf Grundlage der damaligen Lohnkosten ein absoluter Wert von 1,03
Mrd. EUR p. a. Wird der hessische Anteil am bundesweiten Bruttoinlandsprodukt
als BezugsgroBe herangezogen (8,5 Prozent im Jahr 2023), ergibt sich hieraus auf
Grundlage der damaligen Lohnkosten ein Entlastungspotenzial von 87,6 Mio. EUR
p. a. fiir die hessische Wirtschaft.

Fiir Biirgerinnen und Biirger

Fiir die hessische Bevolkerung ergeben sich mittelbare Entlastungen. Der Normen-
kontrollrat hat in seinem Bericht zur Registermodernisierung von 2017 durch die
Umsetzung des Once-Only-Prinzips ein Einsparpotenzial von durchschnittlich
47 Prozent des Zeitaufwands je Verwaltungskontakt errechnet. Bei einem durch-
schnittlichen Zeitaufwand fiir Verwaltungskontakte von 1,02 Stunden pro Person
und Jahr ergibt sich fiir die hessische Bevolkerung hieraus ein Entlastungpotenzial
von ca. 6,4 Mio. Stunden p. a.
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B. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu§1

§ 1 enthélt die zum Wirksamwerden des Staatsvertrags nach Art. 103 Abs. 2 der Verfassung des
Landes Hessen erforderliche Zustimmung des Landtages wodurch der Vertrag iiber die Errich-
tung, den Betrieb und die Weiterentwicklung des Nationalen Once-Only-Technical-Systems

(NOOTS) - Vertrag zur Ausfithrung gem. Art. 91c Abs. 1, Abs. 2 GG (NOOTS-Staatsvertrag)
in Landesrecht umgesetzt wird.

Zu § 2:

Zu Abs. 1

Abs. 1 regelt das Inkrafttreten.
Zu Abs. 2

Abs. 2 Satz 1 sieht vor, dass das Inkrafttreten des NOOTS-Staatsvertrages im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt fiir das Land Hessen bekannt zu geben ist. Ebenso ist nach Abs. 2 Satz 2 im Gesetz-
und Verordnungsblatt fiir das Land Hessen bekannt zu geben, falls der NOOTS-Staatsvertrag
gegenstandslos wird. Gegenstandslos wird der NOOTS-Staatsvertrag nach seinem § 10, Abs. 2,
wenn bis zum 30. Juni 2026 nicht mind. die Ratifikationsurkunden des Bundes und von elf Lan-
dern, die mind. zwei Drittel des Konigsteiner Schliissels abbilden, bei dem der Ministerprisiden-
tenkonferenz vorsitzenden Land hinterlegt sind.

Im Ubrigen kann der Wortlaut des NOOTS-Staatsvertrags im Gesetz- und Verordnungsblatt des
Landes Hessen bekannt gemacht werden.

Wiesbaden, 29. Oktober 2025

Der Hessische Ministerprasident Die Hessische Ministerin fiir

Digitalisierung und Innovation
Boris Rhein Prof. Dr. Kristina Sinemus
Anlage:

Vertrag iiber die Errichtung, den Betrieb und die
Weiterentwicklung des Nationalen Once-Only-Technical-
Systems (NOOTS) - Vertrag zur Ausfiihrung gem.

Art. 91c Abs. 1, Abs. 2 GG (NOOTS-Staatsvertrag)



Anlage

Vertrag liber die Errichtung, den Betrieb und die Weiterentwicklung des Nationalen Once-Only-
Technical-Systems (NOOTS) —
Vertrag zur Ausfiihrung von Artikel 91c Absatz 1, Absatz 2 GG — NOOTS-Staatsvertrag

Praambel

Das Land Baden-Wrttemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thiringen

sowie die
Bundesrepublik Deutschland (im Weiteren ,der Bund“ genannt)
(im Folgenden ,Vertragsparteien®)

haben das Ziel, ein gemeinsames flachendeckendes informationstechnisches System zu etablieren,
das perspektivisch den gesamten Datenaustausch zwischen allen 6ffentlichen Stellen automatisiert,
reibungslos, schnell und damit auch kostenginstig und birokratiearm ermdglicht.

Nachweise und Daten, die der offentlichen Verwaltung bereits vorliegen, sollen im Interesse der
Birgerinnen und Burger sowie der Unternehmen nicht erneut erhoben, sondern direkt automatisiert
abgerufen, Gbermittelt und nutzbar gemacht werden (Once-Only-Prinzip).

Davon profitieren auch die Verwaltungen des Bundes einschlieRlich der bundesunmittelbaren
Kdrperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts sowie der Lander einschlie3lich der
Gemeinden, Gemeindeverbéande und der sonstigen der Aufsicht der LAnder unterstehenden juristischen
Personen des o6ffentlichen Rechts. Diese Vereinbarung umfasst juristische Personen des 6ffentlichen
Rechts, soweit die Vertragsparteien die Fach- und/oder die Rechtsaufsicht haben.

Zunachst soll das Once-Only-Prinzip fir Verwaltungsleistungen nach dem Onlinezugangsgesetz
umgesetzt werden. Die weitere Nutzung des Systems wird durch den IT-Planungsrat nach MaRRgabe
dieses Vertrags gesteuert.

Die Vertragsparteien treffen daher auf der Grundlage des Artikels 91c des Grundgesetzes

- zur Errichtung, Betrieb und Weiterentwicklung eines gemeinsamen informationstechnischen
Systems zum automatisierten Nachweisabruf geman Artikel 91c Absatz 1 des Grundgesetzes sowie

- zum Verfahren nach Artikel 91c Absatz 2 des Grundgesetzes zur Festlegung von IT-Standards und
IT-Sicherheitsanforderungen, soweit es vom Regelungsgegenstand dieses Staatsvertrags erfasst
ist,

folgende Vereinbarung:

§1
Errichtung, Betrieb und Weiterentwicklung eines gemeinsamen Nationalen Once-Only-
Technical-Systems (NOOTS)

Die  Vertragsparteien errichten und betreiben das NOOTS als gemeinsames
informationstechnisches System und entwickeln es gemeinsam weiter. Dieses System dient dem



nationalen und grenziiberschreitenden Abruf und der Ubermittlung von Nachweisen und Daten durch
offentliche Stellen zur Erfullung 6ffentlicher Aufgaben.

§2
Begriffsbestimmungen

(1) Das Nationale Once-Only-Technical-System (NOOTS) ist ein gemeinsames
informationstechnisches System aus IT-Komponenten, Schnittstellen und Standards, das offentlichen
Stellen den Abruf und die Ubermittlung von elektronischen Nachweisen und Daten national und
grenziberschreitend aus Datenbestanden offentlicher Stellen zur Erfullung o6ffentlicher Aufgaben
ermoglicht.

(2) Nachweise im Sinne dieses Staatsvertrages sind Unterlagen und Daten in elektronischer Form,
die zur Ermittlung des Sachverhaltes in Verwaltungsverfahren geeignet sind.

(3) Nachweisanfordernde Stelle kann die fiir die Entscheidung Giber den Antrag zustéandige Behorde
oder auch eine andere 6ffentliche Stelle sein, die daflr zustandig ist, Nachweise einzuholen und an die
fur die Entscheidung zustandige Behorde weiterzuleiten.

(4) Nachweisliefernde Stelle ist diejenige offentliche Stelle, die flr das Ausstellen, Bearbeiten,
Vorhalten oder Ubermitteln eines Nachweises zustandig ist.

§3
Governance

(1) Die grundsétzlichen Entscheidungen tber den Betrieb und die Weiterentwicklung des NOOTS
werden nach Maligabe des IT-Staatsvertrags in der jeweils geltenden Fassung sowie der
Geschéaftsordnung des IT-Planungsrats in der jeweils geltenden Fassung durch den IT-Planungsrat
getroffen.

(2) Zu den grundsatzlichen Entscheidungen gehdren insbesondere:
a) Finanz- und Budgetplanung,
b) strategische Weiterentwicklung des NOOTS,

c) Bekanntgabe, dass die technischen Voraussetzungen fir den Betrieb des NOOTS
vorliegen,

d) Festlegung der Anschlussbedingungen an das NOOTS und
e) Festlegung der Reihenfolge der Anschluss- und Nutzungsverpflichtung geman §9.

(3) Der IT-Planungsrat beteiligt die jeweilige Fachministerkonferenz nach Maligabe des IT-
Staatsvertrags in der jeweils geltenden Fassung.

(4) Der IT-Planungsrat richtet nach MalRgabe der Geschéaftsordnung des IT-Planungsrats in der
jeweils geltenden Fassung eine Steuerungsgruppe NOOTS ein, der je ein Vertreter des Bundes sowie
von sechs Landern angehéren.

(5) Die Steuerungsgruppe NOOTS trifft insbesondere folgende Entscheidungen:
a) Entscheidungen innerhalb des Finanzbudgets,
b) Empfehlungen fur die Anschlussbedingungen an das NOOTS und
c) Festlegungen zum Betrieb und der Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur.

(6) Der IT-Planungsrat benennt unterhalb der Steuerungsgruppe eine Gesamtleitung NOOTS und
richtet zur Unterstiitzung bei der Foderalen IT-Kooperation (FITKO) eine Geschéftsstelle ein. Die
Vertretung der Gesamtleitung ist bei der betriebsverantwortlichen Stelle nach 8 4 verortet. Die
Gesamtleitung ist den Beschliissen der Steuerungsgruppe gegeniber weisungsgebunden. Zu den
Aufgaben der Gesamtleitung gehdren insbesondere:

a) Erarbeiten der Finanzplanung und Controlling und

b) Vorbereitung und Umsetzung der Entscheidungen der Steuerungsgruppe zum Betrieb und
zur Weiterentwicklung des NOOTS.

(7) Der IT-Planungsrat richtet eine fachlich koordinierende Stelle bei der FITKO ein. Zu deren
Aufgaben gehdren insbesondere:

a) Operative Zusammenarbeit mit den Fachministerkonferenzen bzw. deren zustandigen
Arbeitsgremien,

b) Steuerung und Koordination Datenmanagement des NOOTS und
c) Mitarbeit bei der Architektur des NOOTS.



§4
Betriebsverantwortliche Stelle

(1) Die operative Umsetzung der Errichtung, des Betriebs und der Weiterentwicklung des NOOTS
erfolgt durch das Bundesverwaltungsamt als betriebsverantwortliche Stelle.

(2) Die betriebsverantwortliche Stelle legt der Steuerungsgruppe NOOTS uber die Gesamtleitung
Vorschlage fur die Anschlussbedingungen an das NOOTS vor.

(3) Die betriebsverantwortliche Stelle berichtet der Gesamtleitung regelmaRig tber den aktuellen
Status des NOOTS.

§5
Anschluss und Nutzung des NOOTS

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, zur Erbringung von Verwaltungsleistungen nach dem
Onlinezugangsgesetz

a) Nachweise der nachweisliefernden Stellen Gber das NOOTS zur Verfigung zu stellen,
b) nachweisanfordernde Stellen an das NOOTS anzuschlief3en und
¢) das NOOTS fur nachweisliefernde und nachweisanfordernde Stellen zu nutzen.

(2) Die anzuschlieBenden nachweisliefernden Stellen gem&R Absatz 1 Buchstabe a sind in der
Anlage zu § 1 des Identifikationshummerngesetzes in der jeweils geltenden Fassung aufgefiihrt. Der
Anschluss erfolgt nach MalRgabe des § 9. Weitere nachweisliefernde Stellen, insbesondere weitere
offentliche Register, werden ebenfalls nach Mal3gabe des § 9 angeschlossen.

(3) Weitere offentliche Stellen und Unternehmen koénnen sich auf Grundlage anderer
Rechtsvorschriften nach Maf3gabe des § 9 an das NOOTS anschlief3en.

§6
Anschluss an das EU-OOTS

Das NOOTS stellt einen Anschluss an das technische System nach Artikel 14 der Verordnung (EU)
2018/1724 des Europdaischen Parlaments und des Rates vom 2. Oktober 2018 uber die Einrichtung
eines einheitlichen digitalen  Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs- und
Problemlésungsdiensten und zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 (Single Digital
Gateway-Verordnung) (ABI. L 295 vom 21.11.2018, S. 1) her. Die Verpflichtung zum Anschluss an
dieses EU-OOTS ergibt sich aus der Verordnung (EU) 2018/1724.

§7
Datenschutzrechtliche Bestimmungen

(1) Das Bundesverwaltungsamt als die fur den Betrieb und die Bereitstellung des NOOTS
zustandige Stelle (betriebsverantwortliche Stelle) nach § 4 ist ,Verantwortlicher im Sinne von Artikel 4
Nummer 7 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europdaischen Parlaments und des Rates vom 27. April
2016 zum Schutz natirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABI. L 119
vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021,
S. 35) fur die Verarbeitung personenbezogener Daten im NOOTS, soweit nicht Rechtsakte
der  Europdischen  Union  entgegenstehende  Bestimmungen  enthalten. Die
betriebsverantwortliche Stelle trifft geeignete technische und organisatorische MalRhahmen
nach den Artikeln 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679, um ein dem Risiko
angemessenes Schutzniveau der personenbezogenen Daten zu gewahrleisten.

(2) Die aufgrund anderer Rechtsvorschriften bestehende Verantwortlichkeit anderer Stellen, wie
insbesondere die der nachweisanfordernden und nachweisliefernden Stellen, bleibt unberiihrt.

(3) Die betriebsverantwortliche Stelle verarbeitet die zur Erreichung der in § 1 Absatz 1 genannten
Ziele erforderlichen personenbezogenen Daten zum Zweck der technischen Abwicklung eines
automatisierten Abrufs und der Ubermittiung von Nachweisen und Daten. Dies gilt auch fiur die
Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1
der Verordnung (EU) 2016/679, soweit diese in den Nachweisen enthalten sind. § 22 Absatz 2 des
Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend.

(4) Bund und Lander tragen dafir Sorge, bestehende Rechtsvorschriften zu Uberprifen und
erforderlichenfalls anzupassen, um sicherzustellen, dass Abrufe und Ubermittlungen von Nachweisen



und Daten im Umfang der Anschluss- und Nutzungsverpflichtung datenschutzkonform mdglich sind.
Dazu werden erforderlichenfalls Regelungen erarbeitet, die den verfassungsmafig zustandigen
Organen zur Entscheidung vorgelegt werden. Bund und Lander beabsichtigen, sich Gber den Inhalt
dieser Regelungen abzustimmen.

§8
Finanzierung

(1) Die Vertragsparteien tragen die Kosten fiir die Errichtung, den Betrieb und die Weiterentwicklung
des NOOTS gemeinsam. In den Jahren 2025 und 2026 erfolgt die Finanzierung Uber die im
Wirtschaftsplan der FITKO veranschlagten Mittel gemaR den Regelungen des IT-Staatsvertrages. Die
Finanzierung erfolgt ab dem Jahr 2027 in Hohe von 53,4 % der Gesamtkosten Uber die im
Wirtschaftsplan der FITKO veranschlagten Mittel gemaf den Regelungen des IT-Staatsvertrages und
in Hohe von 46,6 % der Gesamtkosten durch einen zusatzlichen festen Finanzierungsanteil des Bundes.

(2) Die Vertragsparteien sowie gegebenenfalls weitere angeschlossene 6ffentliche Stellen tragen
jeweils die Kosten fiir den jeweiligen Anschluss an das NOOTS.

(3) Die Erfullung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag steht unter dem Vorbehalt der
Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in den Haushaltsplanen der Vertragsparteien.

§9
Beginn der Anschluss- und Nutzungspflicht

(1) Die betriebsverantwortliche Stelle teilt dem IT-Planungsrat mit, dass die technischen
Voraussetzungen fir die Inbetriebnahme des NOOTS vorliegen.

(2) Der IT-Planungsrat beschliet nach Vorliegen der technischen Voraussetzungen fir die
Inbetriebnahme des NOOTS im Einvernehmen mit der jeweils zustandigen Fachministerkonferenz und
dem zusténdigen Vertreter des Bundes einen angemessenen Ubergangszeitraum, in dem der jeweilige
Anschluss und die Nutzung nach 8§ 5 Absatz 1 und Absatz 2 zu erfolgen hat.

(3) Bei bundeseigenen Leistungen und zentral beim Bund gefiihrten nachweisliefernden Stellen
entscheidet der IT-Planungsrat in Abstimmung mit dem jeweils zustandigen Vertreter des Bundes einen
angemessenen Ubergangszeitraum, in dem der jeweilige Anschluss und die Nutzung nach § 5
Absatz 1 und Absatz 2 zu erfolgen hat.

(4) Der Anschluss und die Nutzung durch einzelne 6ffentliche Stellen nach 8 5 Absatz 3 erfolgt nach
Ratifikation durch die zustéandige Vertragspartei durch Beschluss des IT-Planungsrats in Abstimmung
mit der jeweiligen offentlichen Stelle.

(5) Der Anschluss und die Nutzung nach 8 5 Absatz 3 zum Zwecke eines registerbasierten Zensus
erfolgt abweichend von Absatz 4 nach Feststellung der fachlichen Eignung durch das Statistische
Bundesamt. 88 16 und 20 Bundesstatistikgesetz in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberihrt.

§10
Ratifikation und Inkrafttreten

(1) Der Vertrag bedarf der Ratifikation. Er tritt am Ersten des Monats in Kraft, der auf den Monat
folgt, in dem der Bund und elf Lander, welche mindestens zwei Drittel ihrer Finanzierungsanteile nach
dem  Konigsteiner  Schlussel abbilden, ihre  Ratifikationsurkunden  bei dem  der
Ministerprésidentenkonferenz vorsitzenden Land hinterlegt haben. Das der
Ministerprésidentenkonferenz vorsitzende Land teilt den Vertragsparteien den Zeitpunkt nach Satz 2
sowie die Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde mit.

(2) Sind bis zum 30. Juni 2026 nicht mindestens die Ratifikationsurkunden des Bundes und von elf
Landern, welche mindestens zwei Drittel ihrer Finanzierungsanteile nach dem Kénigsteiner Schliissel
abbilden, bei dem der Ministerprasidentenkonferenz vorsitzenden Land hinterlegt, wird der Vertrag
gegenstandslos.

§ 11

Beitritt weiterer Lander

(1) Die Lander, die ihre Ratifikationsurkunde nach Inkrafttreten nach 8 10 noch nicht hinterlegt
haben, kénnen diesem Vertrag nach Ratifikation durch Hinterlegung der Ratifikationsurkunde nach
MafRgabe des § 10 Absatz 1 beitreten. Uber die Hinterlegung der Ratifikationsurkunde unterrichtet das
der Ministerprasidentenkonferenz vorsitzende Land die lbrigen Vertragsparteien.



(2) Die Regelungen dieses Vertrags treten fur das beitretende Land am Tage nach der
Hinterlegung der Ratifikationsurkunde bei dem der Ministerprésidentenkonferenz vorsitzenden Land
in Kraft.

(3) Das beitretende Land tragt ab dem Zeitpunkt der Wirksamkeit des Beitritts die laufenden
Kosten fir den Betrieb entsprechend der Kostenverteilung nach § 8 mit Riickwirkung zum Beginn des
laufenden Kalenderjahres. Das beitretende Land tragt den Anteil an den Kosten an der Errichtung
und Weiterentwicklung des NOOTS entsprechend der Kostenverteilung nach § 8, der ihm bei einer
Verteilung der Kosten auf die zum Zeitpunkt des Beitritts beteiligten Vertragsparteien zugekommen
ware. Der Kostenanteil wird bei der dem Beitritt folgenden Abrechnung der laufenden Kosten
berlcksichtigt.

(4) Die bis zum Beitritt aller Lander auszugleichenden Kosten im Umfang der fehlenden Anteile
nach dem Koénigsteiner Schlussel werden in einer 6ffentlich-rechtlichen Vereinbarung geregelt.

§12
Geltungsdauer, Anderung und Kiindigung
(1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

(2) Anderungen dieses Vertrages bediurfen einer einstimmigen Entscheidung der
Vertragsparteien.

(3) Dieser Vertrag kann von jeder Vertragspartei unter Einhaltung einer Frist von zwei Jahren
zum Jahresende gekindigt werden. Die Kundigung ist gegenuber dem  der
Ministerprésidentenkonferenz ~ vorsitzenden Land  schriftich zu  erklaren. Das der
Ministerprasidentenkonferenz vorsitzende Land unterrichtet die Ubrigen Vertragsparteien tGber den
Eingang der Kiindigung.

(4) Die Kundigung einer Vertragspartei lasst das Vertragsverhéltnis der Gbrigen
Vertragsparteien zueinander unberihrt, jedoch kann jede Ubrige Vertragspartei diesen
Staatsvertrag binnen einer Frist von 12 Monaten nach Eingang der Kindigungserklarung zum
gleichen Zeitpunkt kiindigen.

§13
Salvatorische Klausel
Sollte eine oder sollten mehrere Bestimmungen dieses Staatsvertrages unwirksam sein oder
werden, wird hierdurch die Wirksamkeit des Staatsvertrages im Ubrigen nicht berihrt. Anstelle der

unwirksamen Bestimmung soll eine Regelung treten, die dem mit ihr verfolgten Zweck am nachsten
kommt. Dasselbe gilt fir etwaige Licken des Staatsvertrages.



Far die Bundesrepublik Deutschland”
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*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Ladnder am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages iiber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 (ibermittelten Fassung.




Fur das Land Baden-Wurttemberg”
(et poct . 272 200 —

ébJﬁM% W

7
(Unterschrift)

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages Uber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 Ubermittelten Fassung.



Fur den Freistaat Bayern”
Muinchen, den //%03 2025
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(Unterschrift)

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages tber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 Ubermittelten Fassung.



Fir das Land Berlin”

Berlin, den L& Februar 2025
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*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages iber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 (ibermittelten Fassung.



Fur das Land Brandenburg”
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*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages tber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 Ubermittelten Fassung.



Fir die Freie Hansestadt Bremen”
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Unterschrift)

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages tber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 (ibermittelten Fassung. '



Fur die Freie und Hansestadt Hamburg”

Hamburg, den /gf - 20295

Dr. Peter Tschentscher

Erster Blrgermeister

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages iber die Errichtung und den Betrieb

des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 Ubermittelten Fassung.



Fir das Land Hessen”

\/'Vi'cifb&(,‘g an , den Do -02.2025
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*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages tiber die Errichtung und den Betrieb

des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 Gbermittelten Fassung.



Fur das Land Mecklenburg-Vorpommern”

Schwerin, den A, Marz 2025
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(Unterschrift)

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages tber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 ibermittelten Fassung.



Fur das Land Niedersachsen”

Hannover 2% % qenllf .03.2025
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(Unterschrift)

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages tiber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 Ubermittelten Fassung.



Fur das Land Nordrhein-Westfalen”

Dusseldorf, den ﬁ . Marz 2025

(=~ ==

(Unterschrift)

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der La&nder am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages tber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 Gbermittelten Fassung.



Fir das Land Rheinland-Pfalz?
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(Unterschrift)

Mainz, den Qﬂg Q ‘QOg

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages Uber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 Ubermittelten Fassung.



Fur das Saarland”
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*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages Uber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 Ubermittelten Fassung.



Fur den Freistaat/Sachsen”

(D\’L:OL/_L/ _den %.03. 2028

(Unter{:hrift)

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lénder am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages tber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 Ubermittelten Fassung.



Fur das Land Sachsen-Anhalt”
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(Unterschrift)

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages Uber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 Ubermittelten Fassung.



Fur das Land Schleswig-Holstein”
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(Unterschrift)
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*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages tber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 Ubermittelten Fassung.



Fur den Freistaat Thuringen”
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(Unterschrift

*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den vom Bundeskanzler sowie den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander am 11. Dezember 2024 im
Umlaufverfahren beschlossenen Text des Staatsvertrages tiber die Errichtung und den Betrieb
des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) in der vom MPK-Vorsitz am
17. Dezember 2024 tbermittelten Fassung.



	02931
	Gesetzentwurf
	Landesregierung
	HESSISCHER LANDTAG

	02931_anl
	Anlage.pdf
	NOOTS-Staatsvertrag_Druckfassung_mit Unterschriften.pdf
	NOOTS-Staatsvertrag_Druckfassung_mit Unterschriften
	Vertrag über die Errichtung, den Betrieb und die Weiterentwicklung des Nationalen Once-Only- Technical-Systems (NOOTS) –
	§ 1
	§ 2
	§ 3
	§ 4
	§ 5
	§ 6
	§ 7
	§ 8
	§ 9
	§ 10
	§ 11
	§ 12
	§ 13

	NOOTS - Unterschriftsblätter
	Bund - Unterschriftsblatt
	BW - Unterschriftsblatt
	BY - Unterschriftsblatt
	BE - Unterschriftsblatt
	BB - Unterschriftsblatt
	HB - Unterschriftsblatt
	HH - Unterschriftsblatt
	HE - Unterschriftsblatt
	MV - Unterschriftsblatt
	NI - Unterschriftsblatt
	NW - Unterschriftsblatt
	RP - Unterschriftsblatt
	SL - Unterschriftsblatt
	SN - Unterschriftsblatt
	ST - Unterschriftsblatt
	SH - Unterschriftsblatt
	TH - Unterschriftsblatt







